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24-0143.3 

 

Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und ÖPNV-Ausschusses 

 

Am Dienstag, den 07.03.2017, um 14:00 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes 

Kitzingen eine Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und ÖPNV-Ausschusses statt. 

 

Tagesordnung: 

 

1. Haushalt 2017 

  
1.1 Kommunale Abfallwirtschaft;  

Gebührensituation im allgemeinen Gebührenhaushalt (Gefäßgebühren) und im Bereich 

Bauschuttgebühren – Information  

  
1.2 Unterhalt der Kreisstraßen des Landkreises Kitzingen; 

Ersatzbeschaffung Leitanhänger (fahrbare Absperrtafel) KT 2177 – HSt. 1.6595.9352 

  
1.3 Winterdienst auf den Kreisstraßen des Landkreises Kitzingen; 

Ersatzbeschaffung Streuautomat für Trägerfahrzeug der Firma AgrarService Klein aus 

Atzhausen – HSt. 1.6595.9352 

  
1.4 Unterhalt der Kreisstraßen des Landkreises Kitzingen; 

Ersatzbeschaffung Springer-Fahrzeug (Werkstatt/Kolonne) KT 2277 – HSt. 1.6595.9357 
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1.5 Unterhalt der Kreisstraßen des Landkreises Kitzingen; 

Ersatzbeschaffung Streckenwartfahrzeug KT 2262 – HSt. 1.6595.9357 

  
1.6 Bauhof Hoheim; Einbau einer Hebebühne; 

Fortschreibung der Planung und Kostenansätze – HSt. 1.6595.9460 

  
1.7 Kommunale Abfallwirtschaft;  

Einrichtung eines Förderbudgets des Zweckverbands Abfallwirtschaft im Raum Würzburg 

(ZVAWS) für die Verbandsmitglieder  

  
1.8 Kommunale Abfallwirtschaft;  

Ersatzbeschaffung einer Siebmaschine für das Kompostwerk Klosterforst  

– HSt. 1.7202.9357 

 

1.9 Kommunale Abfallwirtschaft;  

Ersatzbeschaffung einer Laderaupe für die Kreisbauschuttdeponie Iphofen  

– HSt. 1.7210.9352 

  
1.10 Haushalt 2017; 

Entwurf der Unterabschnitte für Umweltangelegenheiten, für die Tiefbauverwaltung, den 

Kreisbauhof, die Kreisstraßen, die Abfallbeseitigung, die Bauschuttdeponien, die 

Tierkörperbeseitigung, für Gartenbau und Landschaftspflege sowie für den ÖPNV  

  
2. Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über den "Naturpark Steigerwald" 

innerhalb des Landkreises Kitzingen  

  
3. Beteiligungsbericht nach Art. 82 Abs. 3 Landkreisordnung (LkrO) für das Jahr 2014  

- Information  

  
4. Wertstoffhof Neubau, Tief- und Betonbauarbeiten – Information  

  
5. Verschiedenes 

  
 

Kitzingen, 22.02.2017 

 

 

Tamara Bischof 

Landrätin 
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24-0143.4 

 

Sitzung des Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusausschusses 

 

Am Mittwoch, den 08.03.2017, um 14:00 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes 

Kitzingen eine Sitzung des Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusausschusses statt. 

 

Tagesordnung: 

 

1. Haushalt 2017 

  
1.1 LEADER-Kooperationsprojekt „Benchmarking Radwege und Infrastrukturen in den 

unterfränkischen Kreisen Haßberge, Schweinfurt mit Stadt Schweinfurt, Kitzingen, 

Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen“ – HSt. 0.7912.6321 

  
1.2 Regionale Identität und Bräuche – Fastnacht im Kitzinger Land – HSt. 0.7912.6321 

  
1.3 Einmaliger Investitionskostenzuschuss für das Kulturzentrum  

Deutsche Fastnachtakademie – HSt. 1.3491.9880 

 

1.4 Haushalt 2017; 

Entwurf des Einzelplanes 3 – Kulturpflege (ohne die UA 3600 und 3601 Natur-

schutz/Landschaftspflege) und der Unterabschnitte für den Tourismus sowie für 

Wirtschaftsförderung/Landwirtschaft 

 

2. Aktuelles aus dem Regionalmanagement und der Wirtschaftsförderung – Information 

  
3. Zuschüsse des Landkreises Kitzingen im Haushaltsjahr 2016 für denkmalpflegerische 

Maßnahmen – Information  

  
4. Beteiligungsbericht nach Art. 82 Abs. 3 Landkreisordnung (LkrO) für das Jahr 2014  

– Information  
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5. Jahresberichte der Kreisheimatpfleger und der Kreisarchivpflegerin – Information  

  
6. Verschiedenes 

  
Kitzingen, 22.02.2017 

 

Tamara Bischof 

Landrätin 

 

 

24-0143.2 

 

Sitzung des Schulausschusses 

 

Am Freitag, den 10.03.2017, um 10:00 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes 

Kitzingen eine Sitzung des Schulausschusses statt. 

 

Tagesordnung: 

 

1. Haushalt 2017 

  
1.1 Staatliches Gymnasium Marktbreit – Sanierung Hartplatz – HSt. 0.2351.5090- 

 

1.2 Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen;  

Haushalt 2017 – Vermögenshaushalt – HSt. 1.2352.9356 - Sondermittel 

 

1.3 Haushalt 2017; 

Entwurf des Einzelplanes 2 – Schulen (ohne UA 2000, 2011, 2041 und 2051 – 

Schulverwaltung und Staatl. Schulamt)  

 

2. Vergaben 

  
3. Verschiedenes 

 

Kitzingen, 22.02.2017 

 

Tamara Bischof 

Landrätin 
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31-070 

 

Übungen amerikanischer Einheiten 

 

Eine amerikanische Einheit beabsichtigt, in der Zeit vom 03.04.2017 bis 28.04.2017 Gefechts-

übungen mit Hubschraubern durchzuführen. Das im Landkreis Kitzingen beanspruchte Übungs-

gebiet befindet sich bei Iphofen. Außenlandungen sind vorgesehen. Auf die Nachtübungen wird 

besonders hingewiesen. 

 

Hinweise: 

Wir legen der Bevölkerung nahe, sich von den Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. 

Außerdem weisen wir auf die Gefahren hin, die von liegengebliebenen militärischen Spreng-

mitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen. Wir bitten, jeden Fund umgehend der Polizeiin-

spektion Kitzingen zu melden. Das Sammeln, der Erwerb, der Besitz und der Verkauf dieser 

Gegenstände sind verboten und können mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen geahndet werden. 

 

Zur Abwicklung von Manöverschäden erteilen die Gemeinden sowie das Bundesamt für Infra-

struktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr in Stuttgart für die Bundeswehr 

und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Schadensregulierungsstelle des Bundes - 

Regionalbüro Ost, Drosselbergstr. 2, 99097 Erfurt, für die ausländischen Streitkräfte nähere 

Auskünfte (Manöverbekanntmachung vom 04.12.2008). 

 

Entschädigungsansprüche sollen umgehend geltend gemacht werden. Im Falle von Manöver-

schäden, die von NATO-Streitkräften allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht 

worden sind, sind sie spätestens innerhalb eines Monats nach Beendigung der den Schaden 

verursachenden Übung schriftlich bei der Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung oder innerhalb von 

drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte von dem Schaden und der betei-

ligten Truppe Kenntnis erlangt hat, schriftlich bei der o. g. Regulierungsstelle geltend zu machen 

http://www.behoerdenwegweiser.bayern.de/dokumente/aufgabenbeschreibung/10553265494. 

 

 

Kitzingen, 23.02.2017 

 

 

 

 

http://www.behoerdenwegweiser.bayern.de/dokumente/aufgabenbeschreibung/10553265494
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32-0041 

 

Wahl zum 19. Deutschen Bundestag 

am 24. September 2017 

 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 

für den Wahlkreis 250 Schweinfurt 

 

 

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

 

Für die Durchführung der Bundestagswahl sind insbesondere das Bundeswahlgesetz (BWG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl I S. 1288, 1594), zuletzt geändert 

durch Art. 1 des Dreiundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 

3. Mai 2016 (BGBl I S. 1062), und die Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 19. April 2002 (BGBl I S. 1376), zuletzt geändert durch Art. 1 der Zehnten Ver-

ordnung zur Änderung der Bundeswahlordnung vom 13. Mai 2013 (BGBl I S. 1255) maßgeblich.  

 

Hiermit fordere ich die Parteien und die Wahlberechtigten zur möglichst frühzeitigen Ein-

reichung der Kreiswahlvorschläge auf (§ 32 BWO). Die Kreiswahlvorschläge sind beim Kreis-

wahlleiter spätestens am 

 

17. Juli 2017, 18:00 Uhr 

 

 

schriftlich einzureichen (§ 19 BWG).  

 

Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen zuständige Dienststelle des Kreiswahlleiters 

befindet sich im Bürgeramt der Stadt Schweinfurt, Rathaus, Markt 1, Zimmer 2.1. 

 

Der Wahlkreis 250 umfasst das Gebiet der kreisfreien Stadt Schweinfurt sowie der Landkreise 

Kitzingen und Schweinfurt. 
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A. Voraussetzungen für die Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

 

1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 BWG von Wahl-

berechtigten eingereicht werden (§ 18 Abs. 1 BWG). Eine Partei kann in jedem Wahl-

kreis nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG). 

 

2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht 

aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten 

vertreten waren, können als solche einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn sie 

spätestens am 19. Juni 2017 bis 18:00 Uhr dem Bundeswahlleiter (Statistisches Bundes-

amt, Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden) ihre Beteiligung an der Wahl 

schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft 

festgestellt hat (§ 18 Abs. 2 BWG). 

 

In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl be-

teiligen will. Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstands, 

darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich 

unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der 

jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstands. Die schriftliche 

Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungs-

gemäße Bestellung des Vorstands sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen 

Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes 

beigefügt werden. 

 

 3. Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am 7. Juli 2017 für alle Wahlorgane ver-

bindlich fest, welche Parteien im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit 

deren letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens 

fünf Abgeordneten vertreten waren und welche Vereinigungen, die ihre Beteiligung 

angezeigt haben, für die Wahl als Parteien anzuerkennen sind (§ 18 Abs. 4 BWG). Gegen 

eine Feststellung, die sie an der Einreichung von Wahlvorschlägen hindert, kann eine 

Partei oder Vereinigung binnen vier Tagen nach deren Bekanntgabe Beschwerde zum 

Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Partei oder Vereinigung von 

den Wahlorganen bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, längstens bis 

zum Ablauf des 27. Juli 2017 wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln (§ 

18 Abs. 4a BWG). 

 

 



 

- 74 - 
 

 

 

B. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 

 

1. Als Bewerber kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer 

 

a) am Wahltag Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist, das 

18. Lebensjahr vollendet hat und nicht nach § 15 Abs. 2 BWG von der Wählbarkeit 

ausgeschlossen ist, 

 

b) als Bewerber einer Partei nicht Mitglied einer anderen als der den Kreiswahlvorschlag 

einreichenden Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines 

Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder allgemeinen 

Vertreterversammlung entsprechend den Bestimmungen des § 21 BWG in geheimer 

Abstimmung hierzu gewählt worden ist, 

 

c) seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. 

 

 Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber 

kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. 

 

2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht 

werden. Er muss enthalten (§ 34 Abs. 1 BWO) 

 

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den 

Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers, 

 

b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 

verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) 

deren Kennwort. 

 

3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und 

der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 

4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstands 

des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, per-

sönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in Bayern keinen 

Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so müssen die Kreis-
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wahlvorschläge von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren 

Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß unterzeichnet sein. Die Unterschriften 

des einreichenden Vorstands genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist nach-

weist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende Vollmacht 

der anderen beteiligten Vorstände vorliegt (§ 34 Abs.2 BWO). 

 

5. Die Kreiswahlvorschläge der unter Buchstabe A Nr.2. genannten Parteien müssen 

außerdem von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und 

handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss im 

Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahl-

vorschlags nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG). 

 

6. Andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzelbewerber) müssen von 

mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich 

unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 3 BWG), Nr. 5 Satz 2 gilt entsprechend. Hierbei haben drei 

Unterzeichner ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. 

 

7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vorhergehenden Nummern 5 und 6 von 

mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf 

amtlichen Formblättern nach Anlage 14 zur BWO unter Beachtung des § 34 Abs. 4 BWO 

zu erbringen. Auf jedem Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift kann nur eine 

Unterschrift geleistet werden. Die Formblätter werden auf Anforderung vom 

Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert. 

 

Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des 

vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis er-

bracht, dass für den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 

Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist, wird anstelle seiner Anschrift (Haupt-

wohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt 

nicht. 

 

Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags, der den Kreiswahlvorschlag einreichen 

will, sind außerdem bei Parteien deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-

wenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. Die 

vorgenannten Angaben zum Bewerber und zum Wahlvorschlagsträger sind vom Kreis-

wahlleiter im Kopf der Formblätter zu vermerken. 
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Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer 

besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 BWG zu bestätigen. 

 

Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert (nach dem Muster der 

Anlage 14 zur BWO) eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde beizufügen, dass er 

im Wahlkreis wahlberechtigt ist. 

 

Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 

mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Kreis-

wahlvorschlägen ungültig.  

 

Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch 

eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 

Unterschriften sind ungültig. 

 

8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen: 

 

a) Die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 zur 

BWO, dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine 

Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat, bei Kreiswahlvorschlägen 

von Parteien einschließlich der Versicherung an Eides statt, dass er nicht Mitglied 

einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist, 

 

b) eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der 

Anlage 16 zur BWO, dass der Bewerber wählbar ist, 

 

c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über 

die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Be-

werber aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG 

auch eine Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit 

der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt. 

Die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 gefertigt, die Versicherung 

an Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 abgegeben werden.  

 

d) die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen 

des Wahlrechts der Unterzeichner (siehe Buchstabe B Nr. 7), sofern der Kreis-

wahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 

unterzeichnet sein muss. 
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9. Die einzureichenden Unterlagen sind in Schriftform rechtzeitig vorzulegen. Die Schrift-

form ist dann gegeben, wenn die schriftlich einzureichenden Unterlagen persönlich und 

handschriftlich unterzeichnet sind und beim zuständigen Wahlorgan im Original vor-

liegen. Die Schriftform ist durch E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 

 

C. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahlvorschlägen sowie Beseitigung von 

Mängeln 

 

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson 

und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über 

seine Zulassung entschieden ist. Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter 

Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen 

persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung zurückgenommen werden (§ 23 BWG). 

 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist kann ein Kreiswahlvorschlag nur durch gemeinsame 

schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 

und nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das 

Verfahren nach § 21 BWG braucht nicht eingehalten zu werden, der Unterschriften nach den 

Punkten B.5. und B.6. bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über die Zulassung des Kreis-

wahlvorschlags ist jede Änderung ausgeschlossen (§ 24 BWG).  

 

Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag 

durch die Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist 

können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden (§ 25 BWG). 

 

D. Auskunft und Vordrucke 

 

Auskunft zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen erteilt das Büro des Kreiswahlleiters: 

Stadt Schweinfurt, Bürgeramt, Rathaus, Markt 1, Zimmer 2.1, Telefon 09721/51-3300, 

Telefax 09721/51-3303, E-Mail: wahlen-statistik@schweinfurt.de. 

 

Dort sind auch die amtlich vorgeschriebenen Vordrucke nach Anlage 14 (Unterstützungs-

unterschriften) sowie die weiteren Vordrucke nach Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO 

für die Einreichung von Wahlvorschlägen kostenfrei erhältlich.  
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Letztgenannte Vordrucke sind auch im Internetangebot des Landeswahlleiters unter  

www.wahlen.bayern.de abrufbar. 

 

Schweinfurt, 27.02.2017 

 

Der Kreiswahlleiter 

Jan von Lackum 

 

 

http://www.wahlen.bayern.de/

